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Kinderbeistand 

§ 104a. (1) In Verfahren über die Obsorge oder über die persönlichen Kontakte ist Minderjährigen 
unter 14 Jahren, bei besonderem Bedarf mit deren Zustimmung auch Minderjährigen unter 16 Jahren, ein 
Kinderbeistand zu bestellen, wenn es im Hinblick auf die Intensität der Auseinandersetzung zwischen den 
übrigen Parteien zur Unterstützung des Minderjährigen geboten ist und dem Gericht geeignete Personen 
zur Verfügung stehen. Das Gericht kann zum Kinderbeistand nur vom Bundesministerium für Justiz oder 
in dessen Auftrag von der Justizbetreuungsagentur namhaft gemachte Personen bestellen. Namhaft 
gemacht werden können nur Personen, die insbesondere nach ihrem Beruf, ihrer beruflichen Erfahrung im 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen und ihrer Ausbildung für diese Tätigkeit geeignet sind. 

(2) Der Kinderbeistand hat mit dem Minderjährigen den erforderlichen Kontakt zu pflegen und ihn 
über den Gang des Verfahrens zu informieren. Er ist zur Verschwiegenheit über die ihm in Ausübung 
seiner Funktion anvertrauten oder bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. Im Einvernehmen mit dem 
Minderjährigen hat er dessen Meinung dem Gericht gegenüber zu äußern. 

(3) Der Kinderbeistand hat das Recht auf Akteneinsicht. Er ist von allen Terminen zu verständigen. 
Er darf an allen mündlichen Verhandlungen teilnehmen und den Minderjährigen zu Beweisaufnahmen 
außerhalb der mündlichen Verhandlung auf dessen Wunsch begleiten. Alle Anträge der Parteien sind ihm 
zu übersenden; von weiteren Personensorgeverfahren ist er durch Übersendung des 
verfahrenseinleitenden Antrags zu informieren. 

(4) Für die Ablehnung des Kinderbeistands gelten die Bestimmungen über die Ablehnung eines 
Sachverständigen sinngemäß. 

(5) Die Bestellung endet mit der rechtskräftigen Erledigung der Sache. Das Gericht kann den 
Kinderbeistand vorher entheben, wenn dies das Wohl des Minderjährigen erfordert. Im zeitlichen 
Zusammenhang mit der rechtskräftigen Erledigung der Sache hat der Kinderbeistand mit dem 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

Minderjährigen das Verfahren und dessen Ergebnisse abschließend zu besprechen. Wird während der 
Bestellung eines Kinderbeistands ein weiteres in Abs. 1 erster Satz genanntes Verfahren dieselben 
Minderjährigen betreffend anhängig, so verlängert sich die Bestellung des Kinderbeistands längstens bis 
zum Abschluss dieses weiteren Verfahrens. 

(6) Das Bundesministerium für Justiz und die Stelle, die den Kinderbeistand namhaft gemacht hat, 
können die Namhaftmachung eines Kinderbeistands aus wichtigen Gründen widerrufen. Liegt ein solcher 
Grund vor, hat ihn das Gericht zu entheben und unter den Voraussetzungen des Abs. 1 einen anderen zu 
bestellen. 
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